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Nachruf 

Der Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab trauert um 

Herrn Dr. Alois Schrems 
aus Eschenbach i.d.OPf. 

welcher am 8. März 2013 im 83. Lebensjahr verstorben ist. 

Der Verstorbene war von Januar 1970 bis September 1975 Oberarzt und Chefarztvertreter am Kreiskrankenhaus 

Erbendorf (bis zur Gebietsreform Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab)  und von Oktober 1975 bis zu seinem 

Ausscheiden aus dem Dienst im Dezember 1994 Chefarzt der Chirurgischen Abteilung am damaligen 

Kreiskrankenhaus Eschenbach i.d.OPf.  
Während dieser Zeit war Herr Dr. Schrems auch maßgeblich am Neubau des Funktionstraktes am Kreiskrankenhaus 

Eschenbach i.d.OPf. beteiligt. 

Herr Dr. Schrems war sowohl bei den Patienten als auch bei der Belegschaft sehr beliebt.  

Er hat sich durch sein großes fachliches Können bleibende Verdienste um das Kreiskrankenhaus Eschenbach i.d.OPf. 

erworben. 

Wir danken ihm für seinen verantwortungsvollen Einsatz und werden ihm stets ein ehrendes Gedenken bewahren. 

Neustadt a.d. Waldnaab, März 2013 

Landratsamt 
Neustadt a.d. Waldnaab 

 Simon Wittmann         Brigitte Menzel 
                   Landrat  Personalratsvorsitzende 
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Nachruf 

Der Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab trauert um 

Herrn Hans Haberberger 
aus Auerbach 

welcher am 10. April 2013 im 86. Lebensjahr verstorben ist 

 
Herr Haberberger gehörte dem Kreistag des Altlandkreises Eschenbach i.d.OPf. von 1956 bis zur Gebietsreform im 

Jahre 1972 an. 

Zudem war der Verstorbene von 1978 bis 1996 Aufsichtsrat der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft des 

Landkreises Neustadt a.d. Waldnaab, mit Sitz in Eschenbach. 

Für sein  jahrzehntelanges  politisches und  gesellschaftliches  Engagement wurde  er  1994 mit der Kommunalen 

Verdienstmedaille in Silber und 1996 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. 
 

Wir danken ihm  für seine Mitarbeit zum Wohle des Landkreises Neustadt a.d. Waldnaab und werden ihm stets ein 

ehrendes Gedenken bewahren. 
 

Neustadt a.d. Waldnaab, April 2013 
Für den Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab, den Kreistag und die Fraktionen 

 

       Simon Wittmann Albert Nickl     Günter Stich Karl Lorenz  Hannelore Ott  Markus Heining   Klaus Bergmann 
    Landrat                CSU                    SPD                     FW       FDP/UW           ÖDP                B 90/DIE GRÜNEN 
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Änderungssatzung zur Gebührensatzung des Zweckverbandes für die Tierkörperbeseitigung in der 
nördlichen Oberpfalz 
 

Im Amtsblatt Nr. 3/2013 vom 15.3.2013 wurde die Änderungssatzung zur Gebührensatzung des 

Zweckverbandes für die Tierkörperbeseitigung in der nördlichen Oberpfalz bekanntgemacht. 

 

 

Neustadt a.d. Waldnaab, 18.03.2013 

Landratsamt 

Anton Murr  

Geschäftsführer  

Zweckverband für die Tierkörperbeseitigung  

in der nördlichen Oberpfalz  
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes für Rettungsdienst und 
Feuerwehralarmierung Nordoberpfalz für das Haushaltsjahr 2013 

 
Die Regierung der Oberpfalz hat mit Schreiben vom 12. März 2013 Az. 12-1512-WEN-Z-1-29 festgestellt, 

dass die Haushaltssatzung des Zweckverbandes für das Haushaltsjahr 2013 keine genehmigungspflichtigen 

Bestandteile enthält. Die amtliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im Amtsblatt der 

Regierung der Oberpfalz Nr. 4/2013, S. 29 am 16.04.2013.  

 

Weiden i. d. OPf., 16.04.2013 

 

Klemens Bodenmeier 

Stv. Geschäftsleiter 
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Aufgebot verloren gegangener Sparkassenbücher 
 

Nachstehend bezeichnete Urkunde/n (Sparkassenbücher) sind verloren gegangen und werden hiermit 

aufgeboten: 

 

Sparkassenbuch Konto Nummer: 3204746022 

 Süß Michael 

 Johannes-Keppler-Str. 3 

 93133 Burglengenfeld 

 

Der oder die Inhaber der vorstehend aufgeführten Sparkassenbücher werden hiermit aufgefordert, ihre 

Rechte unter Vorlage der Urkunden binnen 3 Monaten bei den Vereinigten Sparkassen Eschenbach 

i.d.OPf. Neustadt a.d. Waldnaab Vohenstrauß anzumelden, andernfalls werden die Sparkassenbücher 

nach Ablauf der Frist für kraftlos erklärt.  

 

Neustadt a.d. Waldnaab, 08.04.2013 

Vereinigte Sparkassen  
Eschenbach i.d.OPf. Neustadt a.d. Waldnaab Vohenstrauß 
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Vorbereitung der Jugendschöffenwahlen; Vorschlagsliste 
 

Zur Vorbereitung der Sitzungen der Jugendschöffengerichte und Jugendkammern für die Jahre 2014 bis 

2018 werden in diesem Jahr wieder Jugendschöffenwahlen durchgeführt. 

 

Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Neustadt a.d. Waldnaab hat eine Liste aufgestellt, in der all jene 

Personen aufgeführt sind, die dem Wahlausschuss beim Amtsgericht Weiden i.d.OPf. zur Wahl als 

Jugendschöffe vorgeschlagen werden. 

 

Diese Vorschlagsliste liegt ab dem 22. April 2013 eine Woche lang im Landratsamt -Kreisjugendamt-, 

Zacharias-Frank-Str. 14, Zi.-Nr. D 103, 92660 Neustadt a.d. Waldnaab, öffentlich zu jedermanns Einsicht 

auf. 

 

Gegen die Vorschlagsliste kann binnen einer Woche, gerechnet vom Ende der Auslegungsfrist, schriftlich 

oder zu Protokoll des Jugendamtes mit der Begründung Einspruch erhoben werden, dass in die 

Vorschlagsliste Personen aufgenommen seien, die nach Ziffer 5.2 der Jugendschöffenbekanntmachung 

und den darin genannten Bestimmungen nicht hätten aufgenommen werden sollen. 

 

Neustadt a.d. Waldnaab, 19. April 2013 

Landratsamt 

 

Simon Wittmann 

Landrat 
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